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Nachstehende Bekanntmachung wird auf Ersuchen des
Königlichen Kriegsministeriums hiermit zur allgemeinen
Kenntnis gebracht mit dem Bemerken , daß, soweit nicht nach
den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind,
jede Zuwiderhandlung gegen die Beschlagnahmevvrschrif-
ten nach § 6 der Bekanntmachungen über die Sicher¬
stellung von Kriegsbedarf vom 24. Juni 1915 , vom 9. Ok¬
tober 1915 und vom 25 . November 1915 (Reichs-Gefetzbl.
S . 357, 645 und 778) u. vom 14. September 1916 (Reichs-
Gefetzbl. S . 1019)*) — und jede Zuwiderhandlung gegen
die Meldepflicht und Pflicht zur Führung eines Lagerbuchs
nach § 5 der Bekanntmachungen über Vorratserhebungen
vom 2 . Februar 1915 , vom 3. September 1915 und
vom 21 . Oktober 1915 (Reichs-Gesetzblatt Seite 54, 549
und 684)**) bestraft wird . Auch kann der Betrieb des Han¬
delsgewerbes gemäß der Bekanntmachung zur Fernhaltunz
Unzuverlässiger Personen vom Handel vom 23. September
1915 (Reichs-Gefetzbl. S . 603 ) untersagt werden.

. § *•
San der Bekanntmachung betroffene Gegenstände.
Von dieser Bekanntmachung werden betroffen:
alle Kalbfelle (auch Frefferfelle ),
alle Schaf- und Lammfelle,

e) alle Ziegenfelle (auch Bock-, Herberlings -, Kitz- und
j Zickelfelle ),

d ) alle aus militärischen Schlachtungen stammenden sowie
alle in den besetzten Gebieten und in den Etappen - und

; Operationsgebieten gewonnenen Felle der unter a , b
i und c genannten Arten jeden Gewichts mit Ausnahme

der Felle derjenigen Tiere , die Eigentum der Kaiser-
‘ liehen Marine sind.

Anmerkung:  Auch Felle , die von gefallenen oder
getöteten Tieren stammen, sind von der Bekanntmachung
petroffen.
Inländisches Gefälle.

j 8 2.
Beschlagnahmedes inländischen Gefälles.

Alle im § 1 unter a, b und c aufgeführten Felle aus
dem Jnlande — einschließlich der bereits eingearbeiteten —
Werden hiermit beschlagnahmt.

§3-
Wirkung der Beschlagnahme.

; Die Beschlagnahme hat die Wirkung , daß die Vornahme
Bon Veränderungen an den von ihr berührten Gegenstän¬
den verboten ist und rechtsgeschäftlicheVerfügungen über
diese nichtig sind, soweit sie nicht auf Grund der folgenden
Anordnungen oder etwa weiter ergehender Anordnungen

I erlaubt werden. Den rechtsgeschäftlichenVerfügungen ste¬
hen Verfügungen gleich, die im Wege der Zwangsvollstreck¬
ung oder Arrestvollziehung erfolgen.

8 4.
Veräutzerungserlaubnis.

D^otz der Beschlagnahme ist die Veräußerung oder Lie-
ferrmg inländischen Gefälles , soweit es nicht aus militäri¬
schen Schlachtungen stammt, in folgenden Fällen erlaubt:
») von einem Schlächterch), der Mitglied einer Häutever-

*) Mit Gefünqnis bis zu einem Jahre oder mit (SelblWe
W» )m  zehntausend Mark wird , sofern nicht nach den allgemeinen
Ttrafgesetzeu höhere Strafen verwirkt sind, bestraft:
> 1. wer.

2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseite¬
schasst. beschädigt oder zerstört, verwendet , verkauft oder

■>- lauft , oder ein anderes Beräußerungs » oder Erwerbs-
Geschäft über ihn abschließt;

3. » er der Verpflichtung, die beschlagnahmten Gegenständ»
zu verwahren und pfleglich ,u behandeln , zuwiderhandelt;

w*23 4  we tt en erlassenen Ausführuogsbeflimmunge » zuwider-
" ) Wer vorsätzlich  die Auskunft, zu der er auf Grund dieser

Bettrdnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt oder
«istentlich unrichtige oder unvollständige Angaben macht, wird mit
Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe bis zu zrhn-
tmrsend Mark bestraft ; auch können Vorräte , die verschwiegen find
«n Urteil für dem Staat verfallen erklärt werden. Ebenso wird
Bestraft, wer vorsätzlich die vorgeschriebenen Lagerbücher einzurichten
«der zu führen unterläßt.

Wer fahrlässig die Auskunft , zu der er auf Grund dieser
«erardnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt,
m e.* oder unvollständige Angaben macht, wird mit
Geldstrafe bis zu 3 <'00 Mark oder im Unvermögensfalle mit Ge-
füngnis bis zu 6 Monaten bestraft Ebenso wird bestraft, wer
fahrlässig die vorgeschriebenen Lagerbücher einzurichten oder zu
führen unterläßt.

4 > Schlächter  im Sinne dieser Bekanntmachung ist dcr-
lenige. in dessen Eigentum die Haut durch die Schlachtung oder

Fallen verbleibt oder übergeht.

Wertungs -Vereinigung oder ihr seit spätestens 1. Jul,
1916 als Einlieferer vertraglich verpflichtet ist, an diese
Häuteverwertungs -Bereinigung bei gesalzenen Fellen
innerhalb zweier Wochen, bei trockenen Fellen inner¬
halb 8 Wochen nach der Schlachtung oder dem Fallen;

d) von einem Schlächter , der nicht Mitglied einer Häute-
verwertungs -Vereinigung ist oder ihr nicht seit späte¬
stens 1. Juli 1916 als Einlieferer vertraglich verpflich¬
tet ist, an einen Händler (Sammler ) bei gesalzenen Fel¬
len innerhalb vier Wochen, bei trockenen Fellen inner¬
halb 8 Wochen nach der Schlachtung oder dem Fallen;

c) von einem Händler (Sammler ), der in dem betreffenden
Monat über 1000 der von dieser Bekanntmachung be¬
troffenen Felle angesammelt hat , an einen zugelasienen
Großhändlerff ), jedoch spätestens am fünfzehnten Tage
des Monats für das innerhalb des vorangegangenen
Kalendermonats gesammelte Gefälle;

d ) von einem Händler , der in dem betreffenden Monat
höchstens 1000 der von dieser Bekanntmachung betrof¬
fenen Felle angesammelt hat , an einen zugelasienen
Großhändler oder einen anderen Händler (Sammler ),
jedoch spätestens am fünfzehnten Tage des Monats für
das innerhalb des vorangegangenen Kalendermonats
gesammelte Gefälle;

e) von einer Hauteverwertungs -Vereinigung , die einem
Verband von Häuteverwertungs -Bereinigungen ange¬
hört , an diesen Verband ; von einer Häuteverwertungs-
Pereinignng , die keinem Verband cm-gehört , an einen
zugelasienen Großhändler ; in beiden Fällen jedoch spä¬
testens am fünfzehnten Tage des Monats für das inner¬
halb des vorangegangenen Kalendermonats gesammelte
Gefälle;

k) von einem Verband von Häuteverwertungs -Vereinigun-
gen oder von einem zugelasienen Großhändler an die
Sammelstelle (§ 5), jedoch spätestens am fünfundzwaw-
zigsten Tage des Monats für das bis zum fünfzehnten
Tage desselben Monats gesammelte Gefälle;

g) von der Sammelstelle an die Verteilungsstelle (§ 5) , je¬
doch spätestens am fünften Tage des Monats für das
bis zum fünfunzwanzigsten Tage des Vormonats ge¬
sammelte Gefälle;

h) von der Verteilungsstelle (tz 5) an die Gerbereien.
Diese Veräußerungen oder Lieferungen sind nur erlaubt,

wenn die Berufsschlächter und alle Händler Bücher führen,
aus denen folgendes ersichtlich ist:

beim Berufsschlächter: Tag der Schlachtung oder des
Fallens ; Empfänger , Tag der Ablieferung , Anzahl
und Art der Felle;

bei den weiteren Lieferungsstufen bis zum Verband von
Häuteverwertungs -Bereinigungen oder zum zugelas-
fenen Großhändler einschließlich: Lieferer und Emp¬
fänger , Tag der Einlieferung und der Weiterliefe¬
rung , Anzahl und Art der Felle ; die Schlachtart , so¬
fern sie von der im § 6 Ziffer Id angegebenen ab¬
weicht; ferner die Mängel und bei gesalzenen Fellen
die Nummern .

Jede andere Art der Veräußerung oder Lieferung von
beschlagnahmten Fellen ist verboten , insbesondere der An¬
kauf (zur Eingerbung ) durch die Gerbereien von einer an¬
deren Stelle als der Verteilungsstelle.

* 5.
Sammelstelle und Verteilungsstelle.

Sammelstelle für beschlagnahmte Häute und Felle ist'
die Deutsche Rohhaut -Aktiengesellschaft in Berlin W. 8,
Behrenstraße 28.

Berteilungsstelle ist die Kriegsleder -Aktiengesellschaftin
Berlin W. 9, Budapester Straße 11/12.

§ 6 .
Behandlung der Felle dis zur Ablieferung an den Gerber.

Die Erlaubnis zur Verfügung über die beschlagnahm¬
ten Felle ist ferner davon abhängig , daß die folgenden Vor¬
schriften beachtet werden oder worden sind:
1. a) Die von der Beschlagnahme betroffenen Felle sind

beim Abziehen sorgfältig zu behandeln.
d) Kalbfelle muffen fleischfrei, ohne Kopf (die ganze

Kopfhaut unmittelbar hinter den Ohren abgeschmt-
ten) , ohne Schweifbein und kurzfüßig abgeschlachtet
werden . Schaf -, Lamm - und Ziegenfelle müssen
fleischfrei, mit Kopf, ohne Horn, ohne Knochen, ohne
Beine , mit Schweif abgeschlachtetwerden.

Kalbfelle, Schaf -, Lamm - und Ziegenfelle abwei¬
chender Schlachtart dürfen noch 3 Monate nach In¬
krafttreten der Bekanntmachung bei Jnnehaltung des
im § 4 vorgeschriebenen Lieferungsweges und der in
demselben Paragraphen vorgeschriebenen Fristen ver¬
äußert und abgeliefert werden.

e) Die von Mitgliedern oder Einlieferern einer Häute¬
verwertungs -Bereinigung abgeschlachteten Kalbfelle,

tt ) Für die von dieser Bekanntmachung betroffenen Felle
werden von der Kriegs -Rohstoff Abteilung des Königlich Preuß '-
schen Kriegsminifteriums besondere Großhändler bei der Sammel¬
stelle (§ 6) zugelassen.

Schaf - und Lammfelle find nach Entfernung etwa
noch anhaftender Fett - und Fleischteile und nach dem
Erkalten (vor dem Salzen ) zu wiegen . Die Gewichts-
feststellung hat nach Möglichkeit durch einen vereidig
trn Wiegemeister in Grenzen von je 0,1 Kg . zu er¬
folgen. Das durch Wiegen ermittelte Gewicht ist bn
diesen Fellen in unverlöschlicher Schrift (z. B . auf
einer an dem Fell zu befestigenden Blech- oder Holze
marke, durch Stempeldruck oder geeigneten Tinten¬
stift) zu vermerken. Gleichzeitig ist das Gewicht etwa
anhaftenden Dunges fachmännisch zu schätzen.

Diese Felle sind sogleich nach dem Wiegen , späte-
stens aber innerhalb 24 Stunden nach dem Fallen
vom Verwahrer sorgfältig zu salzen,

ck) Kalb-, Schaf- und Lammfelle , die nicht von Mitglie-
dern oder Einlieferern einer Häuteverwertungs -Ver-
einigung abgeschlachtet sind, müsien, falls sie nicht
innerhalb 24 Stunden nach dem Abziehen gesalzen
werden können, unverzüglich getrocknet werden.

Ziegenfelle sind in jedem Falle zu trocknen. Die
zu trocknenden Felle find unverzüglich nach dem Ab¬
ziehen mit der Fleischseite nach außen möglichst in
Zugluft und jedenfalls vor Näsie geschützt so auszu-
häugen , daß alle Stellen des Felles gut trocknen
können.

e) Jeder Verwahrer hat dre Felle pfleglich zu behandeln
und sie nach Art und Klasien getrennt zu halten.

2 . a) Jeder Händler (Sammler ) hat bei Lieferung an einen
zugelasienen Großhändler bis zum fünfzehnten Tage
jeden Monats eine Liste für das von ihm im vorher¬
gehenden Monat gesammelte Gefälle nebst einer
Rechnung darüber an den zugelasienen Großhändler
einzureichen, an den er seine Ware liefern will,

b) Jede Hauteverwertungs -Vereinigung , die einem Ver¬
band angchört , hat bis zum fünfzehnten Tage eines
jeden Monats eine Liste über das im vorhergehenden
Monat von ihr gesammelte Gefälle nebst einer Rech¬
nung darüber an diesen Verband einzureichen,

e) Jede Häuteverwertungs -Vereinigung , die keinem Ver¬
band angehört , hat bis zum fünfzehnten Tage eines
jeden Monats eine Liste über das von ihr im vorher¬
gehenden Monat angesammelte Gefälle nebst einer
Rechnung darüber an einen zugelasienen Großhänd¬
ler einzureichen.

d) Die Verbände von Häuteverwertungs -Bereinigungen
und die zugelasienen Großhändler haben bis zum
fünfundzwanzigsten Tage eines jeden Monats di«
Listen für das bis einschließlich des fünfzehnten Tags
desselben Monats gemeldet erhaltene Gefälle nebst
einer Rechnung darüber in der von der Sammelstelle
mit Genehmigung der Kriegs -Rohstoff-Abteilung des
Königlich Preußischen Kriegsministeriums vorge¬
schriebenen Form an die Sammelstelle einzureichen.

§ 7-
Meldepflicht.

Wer nach Maßgabe der §§ 4 und 6 von der Veräutze-
rungserlaubnis keinen Gebrauch gemacht hat , hat über die
in seinem Besitz befindlichen Felle der Meldestelle der
Kriegs -Rohstoff-Mteilung für Leder und Lederrohstoffe,
Berlin W . 9 , Budapester Straße 11/12 , Meldung zu erstat¬
ten . Die Meldungen haben auf den vorgeschriebenen Vor¬
drucken zu erfolgen, welche ordnungsgemäß auszufüllen
find . Die Vordrucke sind bei der Meldestelle der Kriegs-
Rohstoff-Abteilung für Leder und Lederrohstoffe anzufor¬
dern . Die Meldungen sind bis zum fünfundzwanzigsten
Tage eines jeden Monats für den vergangenen Monat zu
erstatten.

§ 8 .

Gefälle aus militärischen Schlachtungen, den Operattons-,
Etappen- oder besetzten feindlichen Gebieten.

а ) Die aus militärischen Schlachtungen (auch des Inlan¬
des), sowie die aus den besetzten feindlichen Gebieten
stammenden Felle der im § 1 angegebenen Arten jeden ,
Gewichts — mit Ausnahme der im Eigentum der
Kaiserlichen Marine befindlichen Felle — sind beschlag¬
nahmt (einschließlich der bereits in Arbeit genommenen
Felle. ,

б) Die Ablieferung und Verwendung des von dem Absatz
a dieses Paragraphen betroffenen Gefälles ist durch be¬
sondere Vorschriften geregelt ; gestattet ist sein Bezug
mir von der Verteilungsstelle.

Behandlung des Gefälles beim Gerber.
§ 9-

Brhandlung der Felle nach Ablieferung an den Ger»« .
Trotz der Beschlagnahme bleibt die Verarbeitung der

von den 2 und 8 dieser Bekanntmachung betroffenen
Felle zu Leder , sowie die Verfügung über die hergestellten
Erzeugnisse gestattet, sofern die folgenden Vorschriften be¬
obachtet werden oder worden sind:
a) Die Verarbeitung der zugeteilten beschlagnahmten Fell«

muß im eigenen Betriebe erfolgen.
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d) Aus Kalbfellen dürfen mangels besonderer Ermächtig¬
ung , die bei der Meldestelle der Kriegs -RvhstofflÄbtei-
lrrng für Leder und Lederrohstosfe beantragt werden
kann , nnr die unter Nr . 13, 14, 15 und 20 im § 3 der
Bekanntmachung Nr. Ch. II . 888/7 . 16. K . R . A auf-
gesührten Lederarten hergestellt werden.

«) Äus Lammfellen , die grün oder salzfrei 0,75 und mehr
Kilogramm (Korken oder trocken gesalzen 0,4 und mehr
Kilogramm ) wiegen, ferner aus Ziegen-, Bock-, Heber-
lings -, Kitz- und Zickelfellen, die trocken oder trocken
gesalzen 0,30 und mehr Kilogramm wiegen, und aus
«rllen Schaffellen dürfen mangels besonderer Ermäch¬
tigung durch die Meldestelle der Kriegs -Rohstoff-Ab-
teilung für Leder und Lederrohstoffe nur die unter Nr.
t >l und 54 im § 3 der Bekanntmachung Nr . Ch . II.
888/7 . 16. K N . A. aufgeführten Lederarten hergestellt
Iverden.

14) Die Ablieferung des nach Buchstaben a, b und c dieses
Paragraphen aus den beschlagnahmten Fellen , Blößen
oder Spalten hergestellten Leders ist in folgenden Fäl¬
len erlaubt:

1. von einer Gerberei an die für sie zuständige Ger-
bervereinigung für Heeres- oder Marinebedarf;

2. von einer Gerberei oder Gerbervereinigung auf un¬
mittelbare Bestellung einer amtlichen Beschaffungs¬
stelle der deutschen Heeres- oder Marineverwaltung
an diese Beschaffungsstelle;

3. von einer Gerberei oder Gerbervereiirigung ent¬
weder unmittelbar oder über eine Zurichterei gegen
einen von einer amtlichen Beschaffungsstelle der
deutschen Heeres - oder Marineverwaltung beschei¬
nigten „Ausweis für beauftragte Lieferer " an die¬
sen beauftragten Lieferer;

4. aus Grund eines von der Meldestelle der Kriegs-
Rohstoff-Abteilung für Leder und Lederrohstoffe
ausgestellten Freigabescheines.

•) Anträge auf Freigabe sind unter Beachtung der folgen¬
den Vorschriften vom Eigentümer oder Besitzer des be¬
schlagnahmten Leders an die Meldestelle der Kriegs-
Rohstoff-Abteilung für Leder und Lederrohstoffe, Ber¬
lin W 9, Budnpester Straße 11/12 , bei welcher auch die
Vordrucke zu den Freigabeanträgen erhältlich sind, zu
richten:

1. das Leder, dessen Freigabe beantragt wird , muß fer¬
tig gegerbt sein;

2. die Antragsteller haben nach Einreichung des Frei¬
gabeantrags das in diesem aufgeführte Leder so
lange zur Verfügung der Meldestelle zu halten , bis
sie in den. Besitz des Freigabescheines gelangt sind;
sie dürfen es auch an amtliche Beschaffungsstellen
oder auf Grund von Ausweisen für beauftragte Lie¬
ferer nicht ohne Zustimmung der Meldestelle ver¬
äußern;

3. freigegebenes Leder, das nicht innerhalb zweier Mo¬
nate (gerechnet von dem Datum des Freigabeschei¬
nes) zur Verwendung für Privatzwecke oder den
mittelbaren Bedarf der Kriegsindustrie veräußert
und abgeliefert worden ist, ist der Beschlagnahme
wieder verfallen , ebenso dasjenige steigegebene Le¬
der, das ohne Zustimmung der Meldestelle in Leder
anderer Art umgewandelt wird;

4.  steigegebenes Leder darf ohne Zustimmung der
Meldestelle weder an amtliche Beschasfungsstellen
der Heeres- oder Marineverwaltung noch an beauf¬
tragte Lieferer derselben zur Verwendung für
Kriegslieferungen veräußert werden. Die Gerbe¬
reien, Gerbervereinigungen und Zurichtereien ha¬
ben beim Verkauf freigegebenen Leders ihre Abneh¬
mer auf diese Vorschrift hinzuweisen.

i ) Vorbedingung für alle nach Buchstaben ck und c dieses
§ erlaubten Veräußerungen ist, daß die in der
Bekanntmachung Nr Ch. II . 888/7 . 16 . K. R . A. festge¬
setzten oder bei Erteilung der Herstellungserlaubnis
ober des Auftrags der amtlichen Beschaffungsstellen
vorgeschriebenen Preise nicht überschritten werden.

Diese Bedingung gilt nicht für erlaubte Berkäufe frei-
gegebenen Leders nach dem Ausland innerhalb der Gel¬
tungsdauer der Ausfuhrbewilligung.

*) Die verarbeitenden Firmen haben alle von der Melde¬
stelle der Kriegs -Rohsboff-Abteilung für Leder und
Lederrohstoffe oder auf deren Anweisung von der
Kriegsleder -Aktiengesellschaft oder der Geschäftsstelle
des Uebertoachungsausschusfes der Lederindustrie gefor¬
derten Angaben unverzüglich zu erstatten , soweit sie mit
den erlassenen Anordnungen Zusammenhängen.

§ 10.
Meldepflicht.

Diejenigen , in den Besitz eines Gerbers gelangten Felle,
welche von den §§ 2 und 8 dieser Bekanntmachung betrof-
fen werden, unterliegen , sofern ihre Einarbeitung nicht
innerhalb eines Monats gemäß den Bestimmungen des § 9
erfolgt ist, einer Meldevflicht . Die Meldungen sind inner-!i»lb einer Woche nach Ablauf der für die Einarbeitung be-imruten Frist von einem Monat aw die Meldestelle der

tiegs -Rohstosi-Abteilung für Leder und Lederrohstoffe in
Berlin 28 . 9, Budapester Straße 11/12, auf den dort er¬
hältlichen Vordrucken zu erstatten.
Ausländisches Gefälle.

8 N.
Ausländisches Gefälle. *

Für alle im § 1 unter a , b und c bezeichneten Felle , die
«ms dem Ausland eingeführt sind , gelten , soweit sie nicht
besonders beschlagnahmt oder von der Verteilungsstelle be¬
zogen sind, nur folgende besonderen Anordnungen:

») Meldepflicht.
Die eingeführten Felle unterliegen einer Melde¬

pflicht an die Meldestelle der Kriegs -Rohstoff-Abtei-
lung fiit Leder und Lederrohstoffe, Berlin W . 9 , Bu¬
dapester Straße 11/12, von der Bordrucke für die

k Meldungen onzufordern sind.

Zur Meldung verpflichtet ist jeder Gerber innerhalb
einer Woche nach Eingang von ausländischen Fellen
bei ihm oder seinem Lagerhalter . Andere Handel- oder
gewerbetreibende Personen , Gesellschaften oder land¬
wirtschaftliche Betriebe , Kommunen , öffentlich recht¬
liche Körperschaften und Verbände , die ausländische
Felle im Eigentum oder Gewahrsam haben , sind nur
meldepflichtig, sofern der Vorrat mindestens 500 Felle
beträgt und diese einen Monat im Inland gelagert ha¬
ben, ohne einer Gerberei zugeführt zu sein. Die Mel¬
dung hat innerhalb einer Woche nach Ablauf der Mo¬
natsfrist zu geschehen.

d) Lagerbuchführung.
Jeder Meldepflichtige von ausländischen Fellen hat

ein Lagerbuch zu führen , aus dem jede Aenderung in
dem Vorrat der meldepflichtigen Felle und ihre Ver¬
wendung ersichtlich sein muß.

e) Behandlung des Gefälles.
Jeder Verwahrer ausländischen Gefälles , welcher

den Vorrat nicht pfleglich behandelt und übersichtlich
lagert hat die sofortige Enteignung zu gewärtigen.

Die besetzten Gebiete gelten nicht als Ausland im Sinne
dieses Paragraphen.

§ 12 .
Ausnahmen.

Die Meldestelle der Kriegs -Rohstofs-Abteilung für Leder
und Lederrohstoffe kann Ausnahmen von den Anordnun-

* gen dieser Bekanntmachung gestatten. Anträge sind an
diese Stelle , Berlin W. 9, Budapester Straße 11/12 , zu rich¬
ten . Die Entscheidung muß schriftlich erfolgen.

§ 13.
Inkrafttreten.

Diese Bekanntmachung tritt mit dem 20 . Dezember
1916 in Kraft . Gleichzeitig erlöschen die Bestimmungen
der Bekanntmachung Nr Cb.  II . 111/7 . 16 . K. R . A. inso¬
weit , als sie sich auf Kalbfelle (auch Fresserfelle ) beziehen;
im übrigen bleiben sie in Kraft.

Frankfurt (Main ), den 20 . Dezember 1916.
Stellvertretendes Generalkommando , 18. Armeekorps

C o b l e n z , den 20 . Dezember 1916.
Kommandantur der Festung Coblenz-Ehrenbreitstein.

Kommandantur
» «dlenz-Ehrendreitstei«.
Abr. II Nr . 19918 VemdllW
fcet*. Lieferung von Kohlen , Koks «nd Briketts.

Auf Grund des Gesetzes über den Belagerungszustand
vom 4 . 6 1851 in der Fassung des Gesetzes vom 11. 12.
1915 bestimme ich für den Befehlsbereichder Festung Tob-
lenz-Ehrenbreitstein:

Insoweit das Kriegsamt (Kohlenausgleich) einem Lie¬
ferer die Lieferung von Kohlen, Koks und Briketts als nicht
erforderlicd bezeichnrt, wird ihm die Liderung verboten

Zuwiderhandlungen werden mit Gefängnis bis z> ei¬
nem Jahre , bei Vorliegen mildernder Umstände mit Haft
oder Geldstrafe bis zu 1500 ctt  bestraft

Codlenz , den , 5. Dezember 19 6
Der Kommandant der Festung Coblenz-Ehrenkreitste » .

qez. o. Luckwa >d, Generalleutnant.

llmtkehrlich für llekermm!
Vom 1. Oktober 1916 ab ist

jeder Kaufmann, Gewerbetreibende. Fabrikant , Landwirt usw.
w r̂enumsohstempelyllicktig!

2« Januar 1917 ist dte erste Deklaration abzugebe».
Der Warenumsatzstempel.

Gemeinverständliche Darstell
ung des Gesetzes über ei
«e» Warenumsatzstempel
vom 26. Juni 181« für Kauf-
leuie und Gewerdelrelbendemit
Beispielen und Mustern.

Was mutz der Landwirt
vom Waren mnsatzstempel-
gesetz wissen? Gemei, ver¬
ständliche Darstellung de§ Ge-
'etzes über einen Warevum-
satzstempel vom 26. Juni
1916 für Landwirte , Vieh¬
züchter, Gärtner usw. mit
Beispielen und Mustern.

1 Mk.Präs eines Bändchens
Zu haben bei der

Suvdaraokerol Franz Schickei
_LSerlahllftein
Wollen Sie
einem Urnen Jungen
diesmal eine ganz beson¬
dere Freude bereiten?
Dann bestellen Sie sogleich
bei Ihrem Buchhändler
eines der beiden vortreff¬
lichen Bücher von

Niklaus Bott:
1) Svizzero . Die Ge¬

schichte einer Jugend.
Mit 40 Bildern . Ge¬
bunden 4 Mk.

2) Allzeit bereit ! Ein
Knubenbuch. Mit 38
Bildern (Soeben er¬
schienen0 Gebunden
3 Mk 60 Pfg.

Mit beiden Büchern ma¬
chen Sie jeden Knaben

überglücklich!

Verlag von
I F Steiukopf,

Stutgart.

2 LiillserWeiie
hat abzugeben F Kasse.

Biehricher Hof
bei Friedrichsegeu.

Gesucht. äÄ
ttttng zu mieten gesucht: Küche,
Wohn- und Schlafzimmer, wenn
möglich auch Garten. Angebote
mit Angabe deS Preise? unter # .
« . * 0 an die Geschäftsstelle der
Zeitung.

Sit erh. Älms
zu kaufen gesucht. Wo sagt die
Geschäftsstelled Bl.

M . 13 888
gan, oder geteilt zu 5% auf 1.
Hypothek von Selbftdarlether zu
vergeben Offerten unter 13000
an die Geschäftsstelled. Bl.

Zwei Wljimze»
mit eleklr. Licht zu vermieten.

Dttrvertahnftrt » . Fahrgaffe 8.

Losabschnitte
zur9 Preußisch-Süddeutschen(235. Königl.

Preußischen Klaffen-Lotterie)
in 1« und % Anteilen

hat abzugeben
VichtMerei Rmz SWel.

Sberlahnsteill.

Klauben-Netze
zur Frisur unbedingt erforderlich extra starke Qualität,

«nr 60 Pfg .» feine

HlmHiiubell-Nejrem «« m-
Dutzend-Prcis nur7 Stark.

Hoar-ZW oon 2,58 Mk. m
ini'b« Preislage, Unterlagen, Hiarmlle.

Haarkrepp zum Unterlegen, in allen Farben vorräl'g.

Knkertigung v. koarorbeiken
Auch ausgekämmte Haare werden gewissenhaft und solide

zu billigen Preisen verarbeitet.

Lnkboarungs-̂ ulver ll l Mb.
Dieses Pulver en fernt schnell, sicher und gefahrlos Haare

von Haulstellen, wo solche unangenehm aufsallen.
Dr Köthners Simson-Haarwasser

zur Pfl ge des Haares und der Kopihaut hervorragender
Schutz gegen Haarausfall . Amtlich begutachtet.

Die Nasche3.5VM
Jos . Boneaiet Ww » . ,
Parfümerie -Geschäft, Cobleuz, Jesuitengasse 4.

Sonderkarte«»«Westfront
= ! . 250000

5 Karte « als Atlas i» handliche « Tafchen-
format gebuude « .

M. 1—
Der Atlas zeigt in fünf 40X50 cm großen Karte»
das Kriegsgebiet von der Nordsee biS zur Schweizer
Grenze. Die Karten find reich beschriftet und leicht
lesbar. Der Wald ist grün, das Terrain braun ge¬
druckt. Der Alias ist dauerhaft und biegsam gebunden,

wiegt ca . 120 Gramm , deshalb zur
Versendung in das keld

geeignet. _ ^ .
Ein gleicher Alias für die Ostfront befindet sich tu

Vorbereitung.

Zu haben in der Vopierkavülnng
edvarÜ Sckickel, Oberlabnsteiv.

1

M zMut jeder Smd.
Adler, Doppelaar Md Halbmond—

r eldgraue Helden— Vaterland und Ehre
Band 1, 2. 3, — Kaiser Wilhelm II . —
Bismarck— Friedrich der Große— Das
Papsttum— Die größten Wunderwerke
der Welt — Wagners Werke1 u. 2 —
Zabels Erlebnisse— Hebels Werke1 u. 2
—Jenseits des Ozeans— Gerstäckers Wer»
ke1 u. 2 — Fritz Reuters Werke.

Alle diese, als Geschenke geeigneten Werke, sind elegant
gebunden und sehr preiswert.

Der Versand nach Au»« ärt» erfolgt gege« Vor¬
einsendung des Betrages « nter Hinzurechnung de»
Porto ».

Me SeMstelled« Lchchwm SmrtMfr

Abreißkalender
fflp 1917

mit oder ohne Wandtasche in landschaftlichen sowie
patriotischen Darstellungen empfiehlt zu 20—26—
30—35 —40- 45 - 50 Pfg. sowie WlMdtllfchell
ohne Kalenderblock zu 15—20—25—30 Pfg.
WierieMst Ed. Schicket. oterWM
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